
 

Schülerunfallversicherung 

 
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
 
wir möchten Ihnen mit den Informationsschriften „Lehrerrat aktuell“ 
einige praktische Tipps zur täglichen Lehrerratsarbeit geben. 
Mit der heutigen Ausgabe informieren wir Sie über das Thema 
Schülerunfallversicherung. 
 

Zunächst sind alle Schülerinnen und Schüler in der gesetzlichen Un-
fallversicherung versichert. Dies ist in NRW die Unfallkasse NRW. 
Diese erklärt:  
 

Wann greift der Versicherungsschutz für Schülerinnen und Schüler? 

Schülerinnen und Schüler sind beim Besuch der Schule versichert, 
also während des Unterrichtes und grundsätzlich auch in den Pau-
sen. Natürlich sind auch die direkten Wege von und zur Schule ver-
sichert. 
Versicherungsschutz besteht auch bei schulischen Veranstaltungen 
wie 

 Schulfesten, Klassenausflügen oder mehrtägigen Klassen-
reisen, 

 Praktika in Betrieben, die im Verantwortungsbereich der 
Schule stattfinden, 

 Betreuungsmaßnahmen, die vor oder nach dem Unterricht 
stattfinden, sowie 

 freiwilligen Arbeitsgemeinschaften oder Projektarbeiten. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist bei all diesen 
Veranstaltungen, dass sie im organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule liegen. Das heißt, sie müssen von der 
Schule oder zumindest mit der Schule veranstaltet werden, nicht 
aber zwangsläufig in der Schule. 

Was ist nicht versichert? 

Nicht versichert sind Tätigkeiten oder Unternehmungen, die von den 
Schülerinnen, Schülern oder Eltern ohne Mitwirkung der Schule or-
ganisiert und durchgeführt werden. Dazu gehören zum Beispiel das 
Lernen und die Hausaufgabenerledigung zu Hause bzw. in privaten 
Lerngruppen oder die private Nachhilfe. 
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Was ist in Fällen, in denen Schülerinnen oder Schüler das Schulge-
lände verlassen? 
 
Beim Verlassen des Schulgeländes, um sich Essen zu holen, ist 
sowohl der Hin - als auch der Rückweg versichert. Wenn die Schü-
lerinnen und Schüler sich allerdings hinsetzen, um außerhalb etwas 
zu essen, so ist dies nicht mehr versichert. 
 
Das Gleiche gilt beim Verlassen des Schulgeländes um zu rauchen. 
Weil in der Schule ein Rauchverbot besteht, sind solche „Ausflüge“ 
nicht versichert. 
 
Was muss bei einem Unfall veranlasst werden? 
 
Wenn ein Unfall passiert, muss sofort Erste Hilfe geleistet werden. 
Handelt es sich um Verletzungen, die so schwer sind, dass eine 
ärztliche Versorgung notwendig ist, muss auch eine solche Behand-
lung veranlasst werden. Zudem muss der Schulleiter oder die Schul-
leiterin informiert werden.  
 
Bei dem Transport von Schülerinnen und Schülern, die einen Unfall 
hatten, ist die Art und Schwere der Verletzung zu beachten. Bei 
leichten Verletzungen kann der Schüler/die Schülerin zu Fuß, per 
Taxi oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arzt gebracht wer-
den. Bei schweren Verletzungen ist eine ärztliche Betreuung oder 
ein besonderer Transport erforderlich. Hier muss dann ein Kran-
kenwagen ggf. mit Notarzt die verletzte Person transportieren.  
 
Zudem ist zu beachten, dass bei Grundschulkindern und Schülerin-
nen/ Schülern in den Anfangsklassen der Sekundarstufe I zusätzlich 
zu den Rettungssanitätern eine Lehrkraft mitfahren sollte.  
 
Wichtig: 
 
Über jeden Unfall sind die Eltern zu unterrichten. Bei Unfällen, die 
zu einer ärztlichen Behandlung führen, muss zudem die Schullei-
tung die Unfallkasse NRW informieren. Hier gibt es vorgeschriebene 
Formulare für die Unfallanzeige. 
Bei Unfällen von besonderer Tragweite und Bedeutung ist ein weite-
res Exemplar der Unfallanzeige mit ergänzenden Angaben der 
Schulaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu geben. 
 
Liegt ein tödlicher Unfall, ein Massenunfall oder ein Unfall mit 
schwerwiegenden Gesundheitsschäden vor, so ist sowohl der Un-
fallversicherungsträger als auch die Schulaufsichtsbehörde sofort 
per Telefon, Fax oder Email zu unterrichten. 
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Wichtig 
 
Beachten Sie bitte, dass aber nur die Transporte von der Schülerun-
fallversicherung übernommen werden, die auf einem Unfall beruhen. 
Der Transport bei z.B. starken Bauchschmerzen muss von der 
Krankenversicherung der Schülerin oder des Schülers übernommen 
werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Unfallkasse NRW 
DGUV - Schülerinnen Schüler.  
Hier sind auch die entsprechenden Formulare zu finden. 

 

 
VBE-Mitglieder haben täglich die Möglichkeit, sich unter der Telefon-
nummer 0231 425757 0 mit unserer Rechtsabteilung verbinden zu 
lassen. Bei schulfachlichen Fragen steht die stellvertretende Lan-
desvorsitzende Wibke Poth unter der Nummer 0179 7003350 zur 
Verfügung. Darüber hinaus ist dienstags und mittwochs ab 14:00 
Uhr das Servicetelefon für Mitglieder des VBE unter der Telefon-
nummer 0231 433863 zu erreichen.  
Mitglieder finden weitere Informationen auch auf der Rechtsdaten-
bank des VBE.  
 

Hinweis: 

Der VBE bietet Grund- und Aufbauschulungen für Mitglieder in 
Lehrerräten an. Der geänderte Erlass regelt auch die Durchführung 
von Aufbauschulungen. Da die Basis eine vertragliche Vereinbarung 
mit dem MSW ist, sind unsere Angebote den staatlichen - z. B. 
durch die Kompetenzteams - gleichgestellt. Nutzen Sie die Veran-
staltungen im Jahr 2021. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Ihnen ent-
stehen keine Kosten. Ihre Fahrtkosten trägt die Schule, der die ver-
auslagten Reisekosten dann von der Bezirksregierung erstattet wer-
den. Die Teilnahme an den Qualifizierungen liegt im besonderen 
dienstlichen Interesse.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Sonderurlaub gemäß 
§ 26 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung. Der besondere 
Ausnahmefall gemäß § 26 Freistellungs- und Urlaubsverordnung ist 
gegeben. Die Qualifizierungen für Lehrerräte finden jeweils von 
9.00 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Anmeldungen zu unseren Lehrerrats-
schulungen vor Ort sind jederzeit möglich, klicken Sie auf  
www.vbe-nrw.de oder www.lehrerrat.de . 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Inka Schmidtchen 
Justiziarin VBE NRW 
 

https://www.dguv.de/de/versicherung/versicherte_personen/kinder/schueler/index.jsp
http://www.vbe-nrw.de/
http://www.lehrerrat.de/

